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Der Bayerische Rundfunk sendet auf Bayern 1 ein Interview mit 

RA Rudolf Stürzer zur Neufassung des Telekommunikationsgesetzes, 

wonach ab 1.7.2024 die Gebühren für den Kabelanschluss nicht mehr als 

Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden können.   

 


